
 

 
Beitragsordnung „Theater Colonia e.V.“ 
 
 
§ 1 Grundlagen 
 
(1) Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist der § 6 der Satzung. Die Beitragsordnung 

regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von 
der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. 

 
§ 2 Beitragshöhe und Fälligkeit 
 
Art der Mitgliedschaft Mitgliedsbeitrag Aufnahmegebühr 

Ordentliche Mitgliedschaft 60€ jährlich, 30€ halbjährlich, 5€ monatlich 10€ 
Fördermitgliedschaft 60€ jährlich, 30€ jährlich oder 5€ monatlich 10€ 
Ehrenmitgliedschaft befreit befreit 

 
 
(1) Die Beiträge und die Aufnahmegebühr werden bei einem Neueintritt am 01. des Folgemonats ab 

Antragstellung fällig. 
 
 
§ 3 SEPA Lastschriftmandat durch unseren Partner 
 
Der Mitgliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr werden bequem per SEPA-Lastschrift über unseren Partner 
GoCardless in unserem Namen eingezogen. 

§ 4 Rücklastschriften 
 
Wenn die SEPA-Lastschrift nicht gedeckt ist, wird eine Rücklastschrift erforderlich. Die Gebühr für fehlgeschlagene 
Zahlungen beträgt 5€ und ist vom Mitglied zu tragen. 
 
 
§ 5 Spendenbescheinigung 
 
Nach Ablauf eines Geschäftsjahres erhalten Spender auf Wunsch eine Bescheinigung über entrichtete Spenden. 
 
§ 6 Gültigkeit der Beitragsordnung 
 
Die Beitragsordnung gilt ab dem Tage der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie hat Gültigkeit, bis 
durch die Mitgliederversammlung (oder bezüglich der Aufnahmegebühr durch den Vorstand) eine Änderung 
beschlossen wird. 
 
 
 
Köln, den 03.04.2025 
 
Der Vorstand 


